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Begriff und Agenda

Gesetz: Befürchtetes 
Ereignis
Praxis: Schadenfall
Versicherungsfall

1. Allgemeines
2. Schuldhafte Herbeiführung
3. Obliegenheiten
4. Einzelfragen
5. Schadenmanagement
6. Versicherungsmissbrauch
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Gesetzliche Regelung

 Im Gesetz nicht systematisch abgebildet

Verschiedene, von einander meist unabhängige Einzelfragen an 
unterschiedlichen Stellen geregelt
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Stufengefahren

Haftpflichtversicherung (Entschädigungsanspruch)
– Primärereignis: Haftungsbegründende Handlung (oder Unterlassung)
– Folgeereignis + Verjährungsbeginn: Haftung des Versicherten wird 

rechtsverbindlich (Urteil, Vergleich) festgestellt

Rechtsschutzversicherung / Haftpflichtversicherung 
(Rechtsschutzanspruch)
– Primärereignis: Streitauslösende bzw. haftungsbegründende Handlung
– Folgeereignis + Verjährungsbeginn: Bedürfnis an juristischer Unterstützung

Unfall- und Krankenversicherung
– Primärereignis: Unfall bzw. Erkrankung
– Folgeereignis + Verjährungsbeginn: Zeitpunkt, in welchem die Ansprüche der 

einzelnen Leistungskategorien (Heilungskosten, Lohnausfall, Invaliditäts- oder 
Todesfallkapital) entstehen
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Kausalität im Haftpflichtrecht

Haftungsbegründende Kausalität: Zusammenhang 
zwischen Anknüpfungspunkt der Haftung (z.B. 
Werkmangel) und Rechtsgutsverletzung (z.B. 
Körperverletzung)

Haftungsausfüllende Kausalität: Zusammenhang 
zwischen Rechtsgutsverletzung und Schaden 
(Schadenberechnung)

Entfernter Kausalzusammenhang als Reduktionsgrund
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Kausalität im Privatversicherungsrecht

Kausalzusammenhang zwischen versicherter Gefahr und 
eingetretenem Ereignis. Leistungsbegründende Kausalität

Kausalzusammenhang zwischen Ereignis und Schaden. 
Leistungsausfüllende Kausalität

Entfernte Kausalität rechtfertigt keine Leistungskürzung

Besonderheiten

– Mehrgliedrige Gefahrtatbestände: Massgebend ist 
Primärereignis

– Summerversicherung: Eintritt des Ereignisses genügt (kein 
Kausalzusammenhang erforderlich)

© Prof. Dr. S. Fuhrer 8

(gefährdetes 
Element)

(gefährdendes Element)

Variante I: Einfache Gefahr

Variante II: Stufengefahr

Primärgefahr

Variante I:
Schaden-
Vers

Variante II:
Summen-
Vers

Versicherte 
Leistung

Zahlung der 
versicherten

Leistung

Einzelgefahr

Folgegefahr

Grundgefahr Qualifikation

bedroht
geschützt

durch

Realisierung der versicherten Gefahr
= Eintritt des versicherten Ereignisses

Adäquater Kausalzusammenhang zwischen 
Gefahr und Ereignis

leistungsbegründende Kausalität

bewirkt

Schaden-
versicherung

löst aus

adäquater
Kausalzusammenhang

Versicherte Gefahr

Einzelereignis

Primärereignis Folgeereignis

Versicherte
LeistungVersichertes Ereignis Schaden

Schaden muss durch 
das Ereignis bewirkt 

werden
leistungsausfüllende

Kausalität

Versichertes 
Interesse

Summenversicherung
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Schuldhafte
Herbeiführung des
Versicherungsfalles
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Systematik

Art. 14 Abs. 1: Leistungsfreiheit bei absichtlicher
Herbeiführung

Art. 14 Abs. 2: Leistungskürzung bei 
grobfahrlässiger Herbeiführung 

Art. 14 Abs. 3: Leistungskürzung (bzw. -freiheit) 
bei grobfahrlässiger (bzw. absichtlicher) 
Herbeiführung durch Drittpersonen

Art. 14 Abs. 4: Volle Leistungspflicht bei 
leichtfahrlässiger Herbeiführung

Art. 15: Folgenlosigkeit bei Handeln gemäss 
einem Gebot der Menschlichkeit

dispositiv

dispositiv

dispositiv

halbzwingend

halbzwingend
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Leistungsbefreiung bei Absicht (Art. 14 Abs. 1)

Absicht führt zur Leistungsbefreiung
Eventualvorsatz genügt nicht

– Beispiel: Bauunternehmer (= VN) sprengt im Garten seines Kunden 
einen Wurzelstock, um Platz für den Aushub eines Swimmingpools 
zu schaffen. Er nimmt dabei Schäden am Nachbargrundstück in 
Kauf

Umstritten: Direkter Vorsatz
– Jüngere Lehre lässt direkten Vorsatz für eine Leistungsbefreiung 

genügen
– Beispiel: VN fährt mit Selbstmordabsicht in eine Mauer. Deckung 

des Fahrzeugschadens in der KaskoVers? VN sieht den Erfolg 
(Fahrzeugschaden) als sicher voraus, strebt ihn jedoch nicht an, 
nimmt ihn aber immerhin in Kauf

© Prof. Dr. S. Fuhrer 12

Verschuldens-
formen (StrafR)

Vorstellung (wissen)
Der Täter sieht
Den Erfolg als
sicher voraus

Der Täter sieht
den Erfolg als

möglich voraus

Der Täter sieht
den Erfolg

nicht voraus

W
il

le

Täter will den
Erfolg nicht

Täter will den
Erfolg als notwen-
dige Nebenfolge

Täter nimmt den
Erfolg in Kauf

Täter strebt den
Erfolg an

Unmöglich
Kein Vorsatz,
ev. Bewusste
Fahrlässigkeit

UnmöglichDirekter Vorsatz Eventualvorsatz

Direkter Vorsatz Direkter Vorsatz Unmöglich

UnmöglichAbsicht
(Eventual-)

Absicht

Kein Vorsatz,
ev. Bewusste
Fahrlässigkeit
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Direkter Vorsatz

Wer eine als sicher angesehene Schädigung billigend oder als 

notwendige Nebenfolge in Kauf nimmt, verdient keinen Schutz

Fazit

Absicht im Sinne von Art. 14 Abs. 1 VVG umfasst auch 

direkten Vorsatz, nicht aber Eventualvorsatz

© Prof. Dr. S. Fuhrer 14

Leistungskürzung bei Grobfahrlässigkeit (Abs. 2)

Einfache Fahrlässigkeit: Man hätte halt ...; grobe Fahrlässigkeit:
Wie kann man auch ...
– Def. des OGH: Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn sich das 

Verhalten des Schädigers aus der Menge der sich auch für 
den Sorgsamsten nie ganz vermeidbaren 
Fahrlässigkeitshandlungen des täglichen Lebens als eine 
auffallende Sorglosigkeit heraushebt

Objektivierter Verschuldensbegriff
Ermessensfrage
Grosse Bedeutung im Strassenverkehr, häufig Anknüpfung am 

Straftatbestand der groben Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Ziff. 
2 SVG)
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Alles dominierender
Anwendungsbereich:

Strassenverkehr

© Prof. Dr. S. Fuhrer 16

Fälle (Abs. 2)

Fahren in angetrunkenem Zustand

Übersetzte Geschwindigkeit

Übermüdung

Missachtung Vortrittsrecht

Fahren mit eingeschränkter Sicht

Gefährliche Überholmanöver

Unaufmerksamkeit am Steuer
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Sonderproblem Motorfahrzeug-HVers

© Prof. Dr. S. Fuhrer 18

Fälle ausserhalb des Strassenverkehrs

Jagdunfälle (Jagd-HaftpflichtVers)

Schädigungen durch ungenügend kontrollierte Hunde 
(Privat-HaftpflichtVers)

Unfälle im Betrieb (Betriebs-HaftpflichtVers)

Schwere Bauzwischenfälle (Bauherren-HaftpflichtVers)

Ungenügender Gebäudeunterhalt (Gebäude-HaftpflichtVers)

HausratVers (z.B. rauchen im Bett)
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Quoten

Keine „Tarife“

Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles

Kürzung bis zu 80% (Quoten über 50% aber selten)

Hohe Rechtsunsicherheit

Nur sehr wenig Gerichtsentscheide

Faktisch entscheidend: Praxis der Versicherer

© Prof. Dr. S. Fuhrer 20

Praxis der Versicherer

Einzelfallentscheidungen. Individuelle Würdigung
– Ausgang Strafverfahren (dominierend)
– Intensität des Verschuldens
– Schadenhöhe (hohe Schäden  tiefere Kürzung)
– finanzielle Verhältnisse
– Anzahl Fälle (beim ersten Fall kann Kürzung auch nur angedroht 

werden)
Quoten: 15 – 30%
Grosse Unterschiede der Regulierungspraxis
Ausserhalb Strassenverkehr: selten

Versicherer grosszügiger als Gerichte  wenig Gerichtsentscheide

19
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Widersprüchliche Signale des Marktes

Betonung der Bedeutung der GF-Kürzung (Grenzen der 
Solidarität der «Gefahrengemeinschaft»)

GF-Produkte: Prämienzuschlag für Verzicht auf GF-Kürzungen

– Bei MF-Vers verbreitet (aber: ohne Alkohol und 
Geschwindigkeitsexzesse)

– Bei UnfallVers ebenfalls häufig (aber: andere gesetzliche 
Regelung in der sozialen Unfallversicherung)

– LebensVers: Suizid-Deckung ab dem 4. Vertragsjahr

Zwingender GF-Regress im Strassenverkehr bei Alkohol, Drogen 
und Geschwindigkeitsexzessen (Art. 65 Abs. 2 SVG)

21
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Fazit

100 Jahre Praxis brachten keine Rechtssicherheit

Grosse Unterschiede zwischen den Gesellschaften

Zurückhaltung der Versicherer, deshalb sehr wenig 
Gerichtsentscheide

Ausgang des Strafverfahrens faktisch entscheidend

Trend: Beschränkung auf sehr grobe Fälle (FIAZ, 
Geschwindigkeitsexzesse etc.)

© Prof. Dr. S. Fuhrer 24

Handlungen nahestehender Dritter (Abs. 3)

System der doppelten Anknüpfung
Eine Leistungskürzung ist nach Art. 14 Abs. 3 nur dann möglich, 

wenn sowohl der Dritte als auch der VN grobfahrlässig gehandelt 
haben. Der Schuldvorwurf bezieht sich dabei gegenüber dem VN auf 
die Verletzung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 
Beaufsichtigung des Dritten und gegenüber dem Dritten auf die 
Schadensverursachung
Dritte: Hausgenossen, Aufsichtsbefohlene, Hilfspersonen

  Der Versicherungsnehmer handelt 

  schuldlos leichtfahrlässig grobfahrlässig vorsätzlich 

schuldlos volle Leistung volle Leistung volle Leistung volle Leistung 

leichtfahrlässig volle Leistung volle Leistung volle Leistung volle Leistung 

grobfahrlässig volle Leistung volle Leistung Kürzung keine Leistung 

D
er

 D
ri

tt
e

 
h

an
d

el
t 

vorsätzlich volle Leistung volle Leistung Kürzung keine Leistung 
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Beispiel

Haftpflicht

ArbN ist versicherte Person 
(Lenker)

Anwendbar ist Art. 14 Abs. 2 
und nicht Abs. 3

Geschädigter erhält 
ungekürzten Ersatz

Regress auf den Lenker

Kollisionskasko

Art. 14 Abs. 3 lässt Kürzung 
nicht zu

ArbN ist keine versicherte 
Person  Dritter i.S. von Art. 72

Vollregress auf ArbN möglich

Aber:

– Praxis: Häufig lediglich Kürzung

– Fazit: Grosszügiger als Gesetz

Grobfahrlässige Verursachung eines Verkehrsunfalls mit 
Firmen-Fahrzeug

© Prof. Dr. S. Fuhrer 26

Leichtfahrlässige Schadensverursachung (Abs. 4)

Zwingende Leistungspflicht

Reisegepäckversicherung
– Altes Recht: ReisegepäckVers zählt als TransportVers, damit 

ist zwingendes Recht weitgehend dispositiv

– Neues Recht: Art. 98a Abs. 4: «Die ReiseVers gilt nicht als 
TransportVers im Sinne von Abs. 1»

25
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Gebote der Menschlichkeit (Art. 15)

Volle Haftung des Versicherers (auch bei Vorsatz)

zwingend

selten

© Prof. Dr. S. Fuhrer 28

Obliegenheiten

27
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Obliegenheiten

Der (drohende) Eintritt des versicherten Risikos löst eine Reihe von 
Obliegenheiten aus
Schadenverhütungspflicht bei unmittelbar drohendem Eintritt des 

versicherten Ereignisses (umstritten)  vorgezogene Rettungspflicht
Rettungspflicht nach Eintritt des befürchteten Ereignisses (Art. 61 

VVG  neu: 38c VVG)
Anzeigepflicht (Art. 38 VVG  keine Änderung)
Substantiierungspflicht (Art. 39 VVG  keine Änderung)
Veränderungsverbot (Art. 68 VVG  neu 38b)
 häufig zusätzliche vertragliche Obliegenheiten

© Prof. Dr. S. Fuhrer 30

(gefährdetes 
Element)

(gefährdendes Element)

Variante I: Einfache Gefahr

Variante II: Stufengefahr

Primärgefahr

Variante I:
Schaden-
Vers

Variante II:
Summen-
Vers

Versicherte 
Leistung

Zahlung der 
versicherten

Leistung

Einzelgefahr

Folgegefahr

Grundgefahr Qualifikation

bedroht
geschützt

durch

Realisierung der versicherten Gefahr
= Eintritt des versicherten Ereignisses

Adäquater Kausalzusammenhang zwischen 
Gefahr und Ereignis

leistungsbegründende Kausalität

bewirkt

Schaden-
versicherung

löst aus

adäquater
Kausalzusammenhang

Versicherte Gefahr

Obliegenheiten
Schadenminderungspflicht

Veränderungsverbot
Anzeigepflicht

Auskunftspflicht
Substantiierungspflicht

Beginn der Verjährung

Nachhaftung

Einzelereignis

Primärereignis Folgeereignis

Fälligkeit
4 WochenUmfang der 

Leistungspflicht 
geklärt

Versicherte
LeistungVersichertes Ereignis Schaden

Schaden muss durch 
das Ereignis bewirkt 

werden
leistungsausfüllende

Kausalität

Versichertes 
Interesse

Summenversicherung
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Rettungs- oder Schadenminderungspflicht

Dauer: Die Rettungspflicht beginnt mit dem Eintritt des befürchteten 
Ereignisses (Primärereignis) und dauert so lange, bis das 
Schadenausmass definitiv feststeht

Anwendungsbereich: Alle VersZweige (trotz systematischer 
Einordnung im Abschnitt SchadensVers)

Träger der Verpflichtung: Anspruchsberechtigter
Umfang: Bezieht sich nicht nur auf die vers Gegenstände, sondern 

auf den Gesamtaufwand des Versicherers (inkl. Kosten der 
Schadenermittlung oder –minderung)

Zumutbarkeit: Verhältnismässigkeitsprinzip
Pflicht zur Einholung und Befolgung von Weisungen des 

Versicherers (sofern keine Gefahr im Verzuge)

© Prof. Dr. S. Fuhrer 32

Beispiele

Sorgfalt beim Verkauf von Fahrzeugtrümmer: Z.B. Einholen 
mehrerer Offerten
Vermeidung unnötiger Standkosten
Alarmieren der Feuerwehr
Beizug eines Arztes
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in einem Vergleichsberuf
Vornahme einer Korrekturoperationen, wenn sei einfach und 

gefahrlos sind, keine besonderen Schmerzen verursachen 
und eine sichere Aussicht auf Heilung oder wesentlichen 
Besserung bieten  Fristansetzung

31
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Vorerstreckung der Rettungspflicht?

 Grundsatz: Der Versicherte ist nicht verpflichtet, den Eintritt des 
befürchteten Ereignisses (der ohne sein Zutun von aussen her 
hereinzubrechen droht) zu verhindern

 Aber
– Unmittelbar drohender Eintritt des versicherten Risikos (umstritten) 

Vorerstreckung der Rettungspflicht (Bestimmungen zur Rettungspflicht 
gelten analog)

– Schadenverhütenden Charakter kommt auch Art. 14 VVG zu 
(Unterlassung einer Schadensverhütung kann GF begründen)

– Vertragliche Obliegenheiten zur Schadenverhütung sind zulässig (Art. 
29 VVG)

Schadenverhütungspflicht

© Prof. Dr. S. Fuhrer 34

D: Vorgezogene Rettungspflicht. Aber: Wortlaut des d-VVG: Bei (§ 82 
d-VVG) und nicht nach (Art. 38a VVG) Eintritt des befürchteten 
Ereignisses

Grundlage: Treu und Glauben
Darf nur sehr zurückhaltend angenommen werden

– Eintritt des befürchteten Ereignisses muss für den Versicherten 
geradezu gewiss sein und von diesem verhindert werden können

– Der Versicherte ist jedoch nicht gehalten, Gefahren aufzuspüren

Korrelat: Pflicht zum Ersatz der Aufwendungen gemäss Art. 38c VVG

Vorerstreckung der Rettungspflicht?
Schadenverhütungspflicht

33
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KaskoVers: Lenker weicht einem Tier (unmittelbar drohender 
Tierschaden, BGH 20.02.1991) oder einem vorschriftswidrig 
entgegenkommenden Fahrzeug (BGH 13.07.1994) aus und 
verursacht einen Selbstunfall 
– Beweisproblem

– Verhältnismässigkeit (Totalschaden als Folge einer Ausweichreaktion 
bei einem Hasen ist anders zu beurteilen als eine solche bei einem 
Hirschen)

FeuerVers: Nachbarhaus brennt, übergreifen des Brandes 
wahrscheinlich  Pflicht zur Alarmierung der Feuerwehr

PersonenVers: Keine Schadenverhütungspflicht

Vorerstreckung der Rettungspflicht?
Schadenverhütungspflicht

© Prof. Dr. S. Fuhrer 36

Anzeigepflicht

Eintritt des befürchteten Ereignisses löst Anzeigepflicht aus

Verpflichtet zur Anzeige ist der Anspruchsberechtigte

Die Anzeige hat unverzüglich zu erfolgen

Keine Formerfordernisse (Telefon genügt). Aber: Vertragliche 
Formvorschriften zulässig

Schuldhafte Verletzung: Kürzung der Versicherungsleistung (soweit 
kausal auf die Verzögerung zurückzuführen).  Dispositiv 
(vertragliche Vereinbarung von Leistungskürzungen ohne Kausalität 
möglich)

35
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Anzeigepflicht: Beispiele

Unfall mit Stier: Der Bauer meldet den Unfall erst nach 
einem halben Jahr, obwohl er von Anfang an Schmerzen 
verspürte. Verspätung der Anzeige bejaht. BGE 115 II 88

Fussverletzung durch Bierflasche: Wenn die Verletzung 
erst nach 7 Monaten wirklich zu schmerzen beginnt, ist die 
Anzeige zu diesem Zeitpunkt nicht verspätet

Fahrzeugschaden wegen Steinschlages: Die Anzeige erst 
16 Tage nach der Reparatur des Fahrzeuges ist verspätet

© Prof. Dr. S. Fuhrer 38

Substantiierungspflicht

Umfasst alle Tatsachen, die für die Begründung des Anspruches gegen 
den VR erforderlich sind

– Aber: Keine Denunziationspflicht. Auskünfte, die der VR lediglich zur 
Begründung einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
benötigt, müssen nicht gegeben werden. BGE 129 III 510

– Beschränkung auf bekannte Tatsachen, Nachforschungen nicht 
erforderlich

 Verletzung der Auskunftspflicht verhindert den Eintritt der Fälligkeit des 
Anspruchs auf die VersLeistungen  dem VR kann somit kein Schaden 
entstehen

 Vertrag kann vorsehen, dass der Versicherer eine angemessene Frist 
ansetzt, bei deren Verstreichen der Versicherungsschutz dahinfällt

37

38



www.stephan-fuhrer.ch 20

Vorlesung Privatversicherungsrecht
Prof. Dr. Stephan Fuhrer
§ 11: Versicherungsfall

© Prof. Dr. S. Fuhrer 39

Veränderungsverbot

Dauer: Eintritt des befürchteten Ereignisses bis zur abgeschlossenen 
Schadensermittlung

Unterlassungs-, nicht Handlungspflicht

Verboten sind nur Veränderungen, welche die Feststellung der 
Schadenursache oder des Schadens erschweren oder vereiteln 
können

Ausnahmen

– Zustimmung des Versicherers

– Schadenminderungsmassnahmen

– Öffentliches Interesse oder überwiegendes privates Interesse

© Prof. Dr. S. Fuhrer 40

Vertragliche Obliegenheiten

Vertragliche Obliegenheiten im Zusammenhang mit 
Schadenfällen sind häufig

– Schadenminderung

 Beizug eines Arztes, Erstattung von Strafanzeigen etc.

– Substantiierungspflicht

 Formvorschriften (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 VVG)

 Einreichung von Belegen (Art. 39 Abs. 2 Ziff. 1 VVG)

Art. 45 VVG anwendbar

39
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Einzelfragen

© Prof. Dr. S. Fuhrer 42

Regulierungsvorschriften

Das CH Recht kennt keine Regulierungsvorschriften
– Ausnahme: MF-HVers. Art. 79c SVG: Beziffertes Angebot oder schr. 

Stellungnahme innert dreier Monate. Untätigkeit kann zum Entzug 
des Falles durch die Entschädigungsstelle führen. Grundlage: 4. 
MFH-RL EU

– De lege ferenda: Ausweitung dieser Regelung?
 Im Ausland gibt es teilweise über die MFH hinausgehende 

Regulierungsvorschriften
 Einzelfragen

– Anfechtung von Entschädigungsvereinbarungen
– Pflicht zu Teilzahlungen
– Schadenersatz wegen trölerischer Verzögerung der Regulierung? 

41

42



www.stephan-fuhrer.ch 22

Vorlesung Privatversicherungsrecht
Prof. Dr. Stephan Fuhrer
§ 11: Versicherungsfall

© Prof. Dr. S. Fuhrer 43

Sachverständigenverfahren (Art. 58)

Sondervorschrift für die Sachversicherung (gilt formell für alle 
Schadenversicherung, wird aber nur in der Sachversicherung 

angewendet)

© Prof. Dr. S. Fuhrer 44

Bemessung der Versicherungsleistungen

Versicherungssumme = Maximierung der Leistungen des 
Versicherers (Art. 51a Abs. 1 VVG)
– ErstrisikoVers: Schaden wird bis zur Höhe der Vers-Summe und 

unabhängig vom Verhältnis zwischen VersSumme und Ersatzwert 
bezahlt

– VollwertVers: Versicherungssumme bemisst sich nach dem vollen 
Wert der versicherten Sachen ( UnterVers)

Vertragsabschluss

VersWert
VersSumme

Schadenfall

Ersatzwert
Entschädigung

Zeitablauf

VersWert : VersSumme = Ersatzwert : Entschädigung

43

44



www.stephan-fuhrer.ch 23

Vorlesung Privatversicherungsrecht
Prof. Dr. Stephan Fuhrer
§ 11: Versicherungsfall

© Prof. Dr. S. Fuhrer 45

VersWert : VersSumme = Ersatzwert : Entschädigung
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Fälligkeit und Verzug

Fälligkeit: 4 Wochen (= Deliberationsfrist) nach dem der 
Versicherer über alle Informationen verfügt, aus denen er sich 
von der Richtigkeit des Anspruches überzeugen kann (Art. 41 
Abs. 1 VVG)

Beachte: Verjährung beginnt mit dem Eintritt der letzten 
leistungsbegründenden Tatsache zu laufen  Verjährung kann 
eintreten, bevor die Forderung fällig ist

Verzug des Versicherers: Anwendbar sind die allg. 
Bestimmungen des OR. Art. 20 VVG ist nicht anwendbar
– Versicherer muss durch Mahnung in Verzug gesetzt werden
– Verzug löst Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen (und ev. 

weitergehenden Schadenersatz) aus

45

46



www.stephan-fuhrer.ch 24

Vorlesung Privatversicherungsrecht
Prof. Dr. Stephan Fuhrer
§ 11: Versicherungsfall

© Prof. Dr. S. Fuhrer 47

Fälligkeit und Verjährung

Eintritt des
befürchteten
Ereignisses

Verjährungsfrist

Eintritt der
Verjährung

Regulierungsverhandlungen

Umfang des Schadens steht fest

Deliberationsfrist

Fälligkeit des Anspruchs

verjährt
t
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Abschlagszahlungen

Problem: Versicherer können geschädigte bzw. 
versicherte Personen «aushungern» lassen

Neu: Art. 41a
1 Bestreitet das Versicherungsunternehmen seine Leistungspflicht, 
so kann die anspruchsberechtigte Person nach Ablauf der in Art. 41 
Abs. 1 genannten Frist Abschlagszahlungen bis zur Höhe des 
unbestrittenen Betrags verlangen.
2 Gleiches gilt, wenn nicht geklärt ist, wie die Versicherungsleistung 
auf mehrere Anspruchsberechtigte aufgeteilt werden soll.
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Beweisfragen

 Problem: Beweis des VersFalles ist oft schwierig zu erbringen (typisches 
Beispiel: Diebstahl)

 Leading-Case des BGer: 5C.184/2003, BGE 130 III 321 (ausgeraubter 
Tresor)

 Allg. Regeln
– Wer gegenüber dem VR einen Anspruch erhebt, ist für den Eintritt des 

VersFalles behauptungs- und beweispflichtig
– Da dieser Beweis regelmässig mit Schwierigkeiten verbunden ist, geniesst 

der beweispflichtige Anspruchsberechtigte insoweit eine 
Beweiserleichterung und genügt seiner Beweislast, wenn er den Eintritt 
des VersFalles überwiegend wahrscheinlich zu machen vermag

– Gelingt es dem VR (im Rahmen des ihm zustehenden Gegenbeweises), 
an der Sachdarstellung des Anspruchsberechtigten erhebliche Zweifel zu 
wecken, so ist der Hauptbeweis des Anspruchsberechtigten gescheitert

© Prof. Dr. S. Fuhrer 50

Beweislast (Art. 8 ZGB)

 Bedeutung: Regelung der Folgen der Beweislosigkeit
 Beweislast des Anspruchsberechtigter: Alle Tatsachen zur Begründung 

des VersAnspruches
– Bestehen eines VersVertrages
– Eintritt des VersFalles
– Umfang des daraus abgeleiteten Anspruchs

 Beweislast des Versicherers: Alle Tatsachen, die zu einer Kürzung oder 
Verweigerung der VersLeistungen berechtigen oder die den VersVertrag 
gegenüber dem Anspruchs-berechtigten unverbindlich macht
– Absicht, Grobfahrlässigkeit
– Deckungsunterbruch
– Ausschlusstatbestand
– Betrügerische Begründung des VersAnspruchs
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Beweismass
 Beweismass: Massstab der Sicherheit, den der Richter an die Überzeugung vom 

Vorhandensein einer Tatsache anzulegen hat 3 Stufen:
– Voller oder strikter Beweis
– überwiegende Wahrscheinlichkeit
– Glaubhaftmachung

 Als Regelbeweismass gilt der Vollbeweis. 
 Da die Rechtsdurchsetzung nicht an Beweisschwierigkeiten scheitern darf, kann 

das Beweismass in Fällen von Beweisnot auf das Beweismass der 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit reduziert werden

 Blosses Glaubhaftmachen gilt vor allem in vorläufigen Verfahren mit 
Beweismittelbeschränkungen

 Rechtsprechung: In Versicherungsfällen – namentlich in der 
Diebstahlversicherung – liegt in der Regel ein Fall von Beweisnot vor, so dass 
das Beweismasses auf die Darlegung einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit 
herabgesetzt wird

© Prof. Dr. S. Fuhrer 52

Entschädigungsvereinbarungen

Rechtsnatur Vergleich

Anfechtbarkeit
Keine Irrtumsanfechtung in 
Bezug auf das caput
controversum

Art. 87 Abs. 2 SVG
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Vertragsschicksal

Totalschaden

Vertrag erlischt 
(Zweckfortfall)

Unteilbarkeit der Prämie 
(falls Versicherer 
Leistungen erbracht hat)

Teilschaden

Beide Parteien können 
den Vertrag kündigen

Erlischt 14 Tage nach 
Zugang der Kündigung

Teilbarkeit der Prämie 
(Ausnahme Kündigung 
durch VN im ersten Jahr)
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Nachhaftung

Zwei Ausprägungen

tVertragsdauer

Primärereignis

Vertrag abgelaufen

Folgeereignis

Versicherungsleistungen
Einfacher Versicherungsfall

Versicherungsleistungen
Gedehnter Versicherungsfall

Folgeereignis nach Ablauf des Vertrages

tVertragsdauer

Primärereignis Folgeereignis

Versicherungsleistungen
Einfacher Versicherungsfall

Versicherungsleistungen
Gedehnter Versicherungsfall

Folgeereignis während der Vertragsdauer

Beschränkbarkeit ?

Beschränkbarkeit ?

Einführung einer 
Bestimmung wurde vom 
Parlament abgelehnt.
Zur Diskussion stand 
folgende Bestimmung:
1 In der KrankenzusatzVers
können Ansprüche aus dem 
Vertrag bis zu fünf Jahre nach
dessen Beendigung entstehen,
wenn sich die versicherte Ge-
fahr noch während der Laufzeit
des Vertrags verwirklicht, der
daraus entstehende Schaden
aber erst nach Beendigung des 
Vertrags eintritt.
2 Vorbehalten bleiben Vers-
Wechsel, soweit unter den be-
troffenen VersU das Behand-
lungsprinzip gilt.
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Hängige Versicherungsfälle (Art. 35c)
BGer: «Eine Bestimmung, wonach der 
Versicherer den maximalen zeitlichen 
Umfang seiner Leistungspflicht nach 
Eintritt des Vers-Falles durch einseitige 
Willlenserklärung beeinflussen kann, ist 
ungewöhnlich.»
Parlament: Leistungsbegrenzung nur für 
die VersZweige Unfall und Krankheit 
verboten. was gilt in den übrigen Vers-
Zweigen?
o Variante I: Der Gesetzgeber hat 

entschieden, solche Klauseln sind 
ausserhalb U/K zulässig.

o Variante II: BGer bleibt bei seinem 
Entscheid, wonach solche Klauseln 
ungewöhnlich sind.
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Schadenmanagement
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Begriff

Unscharfer Begriff: Summe aller Aktivitäten eines VU im 
Zusammenhang mit der Schadenregulierung

Im engeren Sinne: Enge Begleitung geschädigter Personen 
durch interdisziplinäre Teams 

Ziele

– Erwerbsfähigkeit (allenfalls in angepasstem Umfeld) 
erhalten

– Integration in den Arbeitsmarkt fördern

– Kostensenkung
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Gesetzliche Regelung

Einbezug PrivatVers: Gesetzl. 
Grundlage zur Datenweitergabe

Art. 39a

Früherfassung

Art. 39b

Interinstitutionelle 
Zusammenarbeit

Neue Institute des IVG

Früherfassung (Art. 3a ff. IVG)

Frühintervention (Art. 7d IVG)

Umsetzung: Interinstitutionelle 
Zusammenarbeit (Art. 68bis 
IVG)
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Früherfassung (Art. 3a ff. IVG)

Freiwillige Meldung durch versicherte Person oder durch 
meldeberechtigte Stellen (abschliessende Liste im Gesetz).

Diese Meldung ist keine IV-Anmeldung.

Summarische Abklärungen durch die IV-Stelle und Beurteilung, ob 
Massnahmen zur Frühintervention angezeigt sind. In diesem Fall 
muss eine IV-Anmeldung veranlasst werden.

 Beratungsgespräche
 Aktive Teilnahme der versicherten Person
 Kein Anspruch auf Taggeld
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Frühinterventionsmassnahmen (Art. 7d IVG)

Zweck: Die Massnahmen sollen den bisherigen 
Arbeitsplatz erhalten oder versicherte Person innerhalb 
oder ausserhalb des bisherigen Betriebes eingliedern.

Anpassung Arbeitsplatz

Ausbildungskurse

Arbeitsvermittlung

Berufsberatung

sozialberufliche Rehabilitation

Beschäftigungsmassnahmen
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Versicherungs-
missbrauch
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Beispiele

 55-jähriger Mann lässt sich zwei Mal von einem Auto überfahren, um 
eine VS von € 750'000 zu kassieren. Schwer behindert. 2 Jahre 
Gefängnis (LG Bielefeld, 14.03.05)

Baggerführer verbuddelt seinen als gestohlen gemeldeten lädierten 
Opel Manta (NZZ Folio, 07.1997)

Fall Lukona: Proksch lässt einen angeblich mit einer 30 Mio. Fr. 
teuren Uranerzaufbereitungsanlage (in Wahrheit mit wertlosem 
Schrott) beladenen Frachter durch Zündung einer Sprengladung 
versenken. 6 Seeleute sterben. 20 Jahre Gefängnis

Nach dem Untergang der Estonia musste die Passagierliste fünfmal 
neu angelegt werden, weil die estnische Mafia immer neue 
Geschädigte unterzubringen versuchte
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Tatbestände und Rechtsfolgen (Privatrecht)

Tatbestände
– Art. 40: Betrügerische Begründung des VersAnspruchs
– Art. 38 Abs. 3: Unterlassen der Schadenanzeige in betrügerischer Absicht
– Art. 51: Betrügerische Überversicherung
– Art. 46b Abs. 3: Betrügerische Doppelversicherung
– Art. 38b Abs. 2: Betrügerischer Verstoss gegen das Veränderungsverbot

Rechtsfolgen
– «Versicherer ist nicht an den Vertrag gebunden»
– Kündigungsrecht verbunden mit Leistungsbefreiung (ab betrügerischer 

Handlung)
– Prämie ist bis zur Auflösung des Vertrages geschuldet
– Kündigung anderer Verträge aus wichtigem Grund nur mit Wirkung ex nunc
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Tatbestände (Strafrecht)

Betrug (Art. 146 StGB)
– Allzu weitgehende Überprüfungspflicht für Versicherer unzumutbar

– Arglist: Strenge Praxis des BGer (tiefe Schwelle)

– Beispiele

Vorgetäuschtes Schleudertrauma (6S.379/2004)

 Fiktive Rechnung für Frontschreibe durch Buchhalterin einer Garage 
(6S.118/2004)

Warme Sanierung (6S.344/2003 und 6S.118/2004)

Anmeldung einer nicht beschädigten Kamera nach einem Schiffsbrand 
(6S.313/2002)

Vortäuschung eines Diebstahls (6S.722/2001)

Angabe eines falschen Fahrzeugalters (5C.241/1997)

Vgl. auch 6S.110/2004 (illustrativ)
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Tatbestände (Strafrecht)

Urkundenfälschung (Art. 251 StGB)
– Manipulierte Schadenanzeige i.d.R. blosse schriftliche Lüge

– Beispiele

 Anmeldung einer nicht beschädigten Kamera nach Schiffsbrand 
(6S.313/2002)

 Simulierter Arbeitsvertrag zur Erlangung höherer Vers-
Leistungen (6S.375/2000, Leading-Case)

Forderungsunterschlagung (Art. 141bis StGB)
– Beispiel: Versehentliche Doppelzahlung des VR. Geld 

anderweitig verbraucht (6S.179/2000)
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Übungsfälle

© Prof. Dr. S. Fuhrer 68

Anzeigepflichtverletzungsauge

Ein Versicherer kündigt eine gemischte Lebensversicherung wegen 
einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, die er bei der 
Bearbeitung eines vom Versicherungsnehmer angemeldeten 
Schadenfalls entdeckte. Er stützte sich dabei auf Informationen, die er 
zum Zweck der Schadenbehandlung eingeholt hatte. Damit hat er nach 
der Meinung des Versicherungsnehmers gegen das 
Zweckbindungsgebot von Art. 4 Abs. 3 DSG verstossen. Dies muss 
nach dem Versicherungsnehmer zur Ungültigkeit der Kündigung führen.

Ist die Kündigung gültig?

(BGer 5C.296/2005)
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Versicherter Betrüger

Zwischen einem Versicherer und X. bestehen eine Sach- sowie eine 
Erwerbsausfallversicherung. Eines Tages erbringt der Versicherer aus der 
Sachversicherung Leistungen von CHF 7'500 für einen Einbruchdiebstahl, 
den X. – wie sich später herausstellt – vorgetäuscht hat. Daraufhin teilt der 
Versicherer X. mit, dass er alle bestehenden Versicherungsverträge 
gestützt auf Art. 40 VVG kündige. Darüber hinaus verlangt er aus der 
Erwerbsausfallversicherung die Rückzahlung von Leistungen in der Höhe 
von CHF 115'000, die er nach dem fingierten Einbruchdiebstahl, aber vor 
der Zustellung des Kündigungsschreibens erbracht hat.

Muss der Versicherungsnehmer die Erwerbsausfallleistungen 
zurückzahlen?

(BGE 131 III 314)
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Dreissig Sekunden
In der Ankunftshalle des Flughafens Ezeiza, Argentinien, wurde einem Mitglied einer 
kleinen Reisegruppe eine Fotoausrüstung im Wert von Fr. 10'000.-- gestohlen.

Im fraglichen Zeitpunkt haben die Reisenden ihr Gepäck zusammengestellt, und von zwei 
Personen, dem Bestohlenen und dem Fahrer, beaufsichtigen lassen. Das Gepäck, 
einschliesslich der Fototasche, stand dauernd in deren direktem Einflussbereich. Die 
Beiden haben in der Ankunftshalle des Flughafens, in der nur wenige Leute anwesend 
waren, 30 Sekunden bis eine Minute lang nicht auf das Gepäck, sondern in Richtung 
Ausgang bzw. Fahrzeug geschaut. Diese Zeit nutzte ein Dieb und stahl die Fototasche, 
wobei der Bestohlene und der Fahrer immer noch unmittelbar neben dem Gepäckhaufen 
standen.

Gestützt auf einen Jahres-Reisegepäckversicherungsvertrag verlangte der Bestohlene von 
seinem Versicherer die Zahlung von Fr. 10'000.--. Dieser verweigerte die Zahlung unter 
Hinweis auf eine Bestimmung in den AVB, wonach die Leistungspflicht für fahrlässig 
verursachte Schäden ausgeschlossen ist.

Ist ein solcher Ausschluss zulässig?

(BGer 5C.93/2001)
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Keine Denunziationspflicht
Doris beantragt der Assecuranda den Abschluss eines LebensVersVertrages, welcher ihr u.a. Leistun-
gen im Falle der Erwerbsunfähigkeit zusichert. Drei Jahre später erleidet sie einen Verkehrsunfall. Sie 
ist einige Wochen vollständig und hernach beschränkt arbeitsunfähig ist. Doris verlangt von der Assecu-
randa Erwerbsunfähigkeitsleistungen.
Auf Ersuchen der Assecuranda schickt ihr der Hausarzt von Doris einen Auszug aus der Krankenge-
schichte seiner Patientin. Der Versicherer bittet daraufhin Doris um Bekanntgabe der Name(n) und 
Adresse(n) der Krankenkasse(n), bei der/denen sie während den letzten fünf Jahren vor Vertragsab-
schluss versichert gewesen sei, sowie um Unterzeichnung einer Vollmacht, damit die Assecuranda
Einblick in die Akten der Krankenkasse(n) nehmen könne. Die Assecuranda begründet ihr Begehren 
damit, dass sie gestützt auf die Krankenkassenakten den Leistungsanspruch ihrer Versicherten abklä-
ren wolle. Doris kommt dieser und weiteren Aufforderungen nicht nach.
Die Assecuranda verweigert deshalb ihrerseits die Ausrichtung der Erwerbsunfähigkeitsleistungen. Es 
kommt zum Prozess, in dem Doris auf Zahlung der Versicherungsleistungen klagt und die Assecuranda
widerklageweise die Angabe der Krankenkassen und die Unterzeichnung einer Vollmacht verlangt.
Das Beweisverfahren ergibt, dass die Assecuranda mit den verlangten Auskünften bezweckt, eine von 
ihr vermutete Anzeigepflichtverletzung nachzuweisen.
Wie beurteilen Sie die Rechtslage?
(BGE 129 III 510)
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Grobfahrlässigkeit
Ein Versicherungsnehmer verursacht mit einer Blutalkoholkonzentration von 1‰ einen 
schweren Verkehrsunfall. Der Haftpflichtversicherer reguliert die Ansprüche des 
Geschädigten und verlangt vom Versicherungsnehmer wegen grobfahrlässiger 
Schadenverursachung regressweise die Bezahlung von CHF 50'000. Der VN verweigert 
die Bezahlung, weil er der Meinung ist, dass die Forderung des Haftpflichtversicherers 
übersetzt sei. Dieser hält daran fest und klagt gegen den Versicherungsnehmer. Der 
Beklagte wendet sich an seinen Rechtsschutzversicherer, der ihn im Prozess gegen den 
Haftpflichtversicherer unterstützen solle. Der Rechtsschutzversicherer anerkennt dem 
Grundsatze nach seine Leistungspflicht. Er kürzt seine Leistungen jedoch wegen 
grobfahrlässiger Schadenverursachung um 20%.

Der Versicherungsnehmer ist mit dieser Kürzung nicht einverstanden. Er vertritt die 
Meinung, dass die Trunkenheitsfahrt zwar das Schadenereignis in Bezug auf die 
Haftpflichtversicherung, nicht aber in Bezug auf die Rechtsschutzversicherung darstelle. 
Entscheidend für die Rechtsschutzversicherung sei der Bedarf an Rechtsschutz, der 
wiederum auf die Regressforderung des Haftpflichtversicherers zurückzuführen sei.

Darf der Rechtsschutzversicherer seine Leistungen kürzen? (Fiktives Beispiel)
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Trunkenheitsfahrt

Peter ist Servicemitarbeiter eines Sportgeräteherstellers. Er betreut die in seinem 
Wohnsitzkanton ansässigen Kunden seines Arbeitgebers. Dieser stellt Peter dafür 
einen mit allem erforderlichen Werkzeug ausgestatteten Lieferungswagen zur 
Verfügung. Das Fahrzeug ist bei der Assecuranda haftpflicht- und 
vollkaskoversichert. Halter des Fahrzeuges ist Peters Arbeitgeber.

Eines Abends bekommt Peter Streit mit einer Lebensgefährtin. Erregt verlässt er die 
gemeinsame Wohnung und trifft in einer nahen Kneipe einen Freund. Die beiden 
sprechen sich aus und trinken dabei reichlich Alkohol. Am folgenden Morgen geht 
Peter noch etwas benommen von der durchzechten Nacht zur Arbeit. Dabei 
übersieht er ein Rotlicht und kollidiert mit einem korrekt kreuzenden 
Personenwagen. An diesem sowie am Lieferungswegen des Arbeitgebers von 
Peter entsteht beträchtlicher Schaden. Die herbeigerufene Polizei stellt bei Peter 
eine Blutalkoholkonzentration von 0,9 ‰ fest.

Wer kann was von der Assecuranda fordern?

(Fiktives Beispiel)
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Fingierter Hagelschaden

Peter hat sich ein neues Auto gekauft. Er hat bei der Assekuranda eine 
Motorfahrzeug-Versicherung abgeschlossen. Diese beinhaltet die obligatorische 
Haftpflicht- sowie eine Vollkasko-Versicherung.

Weil er sich mit dem Autokauf übernommen und deshalb akute Geldprobleme hat, 
erschleicht er sich durch unwahre Angaben Leistungen aus der Kaskoversicherung 
durch falsche Angaben zu einem angeblichen Hagelschaden.

Ein halbes Jahr später verursacht er einen schweren Verkehrsunfall. Sowohl an 
Peters Auto als auch an jenem des Kollisionsgegners entsteht ein beträchtlicher 
Schaden. Im Verlaufe seiner Abklärungen entdeckt der Versicherer den Betrug mit 
dem Hagelschaden. Er kündigt den Vertrag, verweigert sämtliche Leistungen aus 
dem Verkehrsunfall und verlangt die erbrachten Leistungen aus dem Hagelschaden 
zurück.

Wie ist die Rechtslage zu beurteilen (Vertragsschicksal, Schadenzahlungen, 
Prämien)? (Fiktives Beispiel)
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Gestohlenes Velo

(Fiktives Beispiel)
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